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§ 1 -  vh-4 :: .

Grundsatz

Auf Gewährung individueller Ausbilätmgsforderuag haben junge Menschen 
einen Rechtsanspruch für eine ihrer Neigung und Eignung entsprechen
de Ausbildung* soweit ihnen die für Lebensunterhalt und Ausbildung 
erforderlichen Mittel nicht anderweit ssttf? Verfügung etehen*

«

'/ ,v

A b s c h n i t t  I 

. Förderungsbereich 

§ 2

• • ’ Schulische Ausbildung

(1) Ausbildungsförderung wird gewährt für den Besuch von

f
/
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• A.

1. v#eiterführenden allgemeinbildenden Schulen,

2 . Berufs fachschul eh, Beruf saufbaus chul en und Fachschulen, 
sofern er nicht nach den §§ 4 0 lind 47 des Arbeitsförde- 
rungsgesetzes gefördert werden kann,

*
3. Akademien, Ittgeniedfcsehulen und Höheren Fachschulen, '

4* nichtwissensohhftlicheh Hochschulen, '

’ 5, wissenschaftlichen Hochschulen,
& ’

(2) Ausbildungsförderung wird nur gewährt, wenn die Ausbildung an 
einer öffentlichen oder ihr rechtlich gleichgestellten Einrich
tung durohgeführt wird oder mit einer'staatlichen, staatlich 
anerkannten oder akademischen AbacMußprüfung efldet. ..—

(3) Ausbildungsförderung wird für ein Praktikum gewährt, das im 
Zusammenhang mit dem Besuch einer der in Absatz 1 Br. 2 bis 5 
bezeichneten Ausbildungsstätten geleistet werden muß.

(4 ) Ausbildungsförderung^Vird für die Teilnahme an Einrichtungen 
des Fernunterrichts gewährt, soweit sie auf dieselben Abschluß
prüfungen vorbereiteh wie die in Absatz 1 bezeichnet^ Ausbil
dungsstätten und eine ganztägige Mitarbeit für die Dauer von

, mindestens sechs Monaten erfordern. . v V

(5 ) Auabildungsförderung wird nur für die Zeit gewährt, in der die
Ausbildung die Arbeitskraft des Auszubildenden voll in Anspruch 
nimmt. '

• -  ~§ 5

Zweiter Bildungsweg

(1 ) Ausbildungsförderung wird gewährt für den Besuoh von allgemein- 
bildenden Ausbildungsstätten des Zweiten Bildungsweges, die die 
schulischen Voraussetzungen für den Besuch einer der in § 2 
Abs. 1 Hr. 3 bis 5 ~ genannten Ausbildungsstätten vermitteln.

* Eventuelle Ergänzung "und gleichartige Ausbildungsstätten."

/
/
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§ 4

Betriebliche Ausbildung
■im *m *& '# < ***l* * &  m **» * *m *m -

I '/ 
! ■■. /■ i

\

(1) A u s M M ’mgörörderung wird gewahrt für die fellnahme

1. an einer betrieblichen Ausbildung in anerkannten Lehr« und
■ Anlernberufen, -1

• ' x ‘ ’ ‘ -• ' ■ ; *«

*
2* an berufsvorbereitenden Maßnahmen, w e m  sie für die Sulas- 

aung a m  einer. Ausbildung nach Nr* 1 erforderlich ist.
, -Tf. ■ ' • - ‘ ; • - A•'••••• • < ' • \

(2) § 2 Abe« 5 ist ansarvrenden* ”

I 5

Ausbildung im Inland
,H* «w «’-> «•» ■mm #*■ *«* uw* **» ■Ä.**** ä* «w* *** *•* mm **«« ***s «■»><«s*

Aus bildungsfbrderung wird für die Ausbildung im Geltungsbereich •. 
dieses Gesetzes gewähr

' M

~ in^Ausland

(l) Hat der Au®subildbnde seihen gewöhnlichen Aufenthalt im Geltungs 
bereich dieses Gesetzes, so wird ihm für den Besuch einer außer« 
halb dieses Geltungsbereichs gelegenen Atta bildungesiäiie Ausbil«



dungsförderung gewährt» wen» dies jCör Ausbildung förderlich ist.
Des gilt nur für den Besuch von Äüsbildungsstätten, die den im Gel
tungsbereich dieses Gesetzes gelegenen wissenschaftlichen und nicht- 
wissenschaftlichen Hochschule* Akademien, Ingenieurschulen und Höhe
ren Fachschulen gleichwertig sind.

' \ • . - :
(2) Deutschen im öinno des Grundgesetzes, die ihren gewöhnlichen 

Aufenthalt im Ausland haben und dort eine Ausbildungsstätte be
suchen, kann Ausbildüngsfördexung gewährt werden, wenn die be
sonderen Umstände des Einselfalles dies rechtfertigen- Art,
Form und Maß der Ausbildungsförderung sowie die Anrechnung des 
Einkommens und Vermögens richten sich nach den besonderen Ver
hältnissen im Aufenthaltslaad. *• " *

§ 7

Ausbildun^swege

(1 ) Ausbildungsförderung wird bis zum Abschluß einer ersten berufs- 
qualifizierenden Ausbildung gewährt.

(2 ) Darüber hinaus wird Ausbildungsförderung für eine weitere Aus
bildung gewahrt» • "..  • ■' _ .̂y~Y.,

1. wenn sie die erste Ausbildung in derselben Fachrichtung wei-
■ terführt, - • .... 1 y. : \ ;

2. wenn die Abschlußg^fung der ersten Ausbildung den Zugang 
zu dieser Ausbildung eröffnet hat,

5» wenn der Auszubildende eine allgemeinbildende Ausbildungs
stätte des Zweiten Bildüngsweges besucht oder dort die schu
lischen Voraussetzungen für die weitere Ausbildung erworben 
hat.

*■ ... ' ( •’ , , , „ . •
Im übrigen wird AusbildungsfÖrdefung für eine weitere Ausbildung 
gewährt, wenn die besonderen Umstände des Einzelfalles, insbesonde
re das angestrebte Ausbildungsziel» dies rechtfertigen. ;

(3) . Bai der Auszubildende*die Ausbildung aus wichtigem Grund abge
brochen, so wird Ausbildungsförderung für eine andere Ausbil
dung gewährt.

A b s c h n i t t  II

Persönliche Voraussetzungen
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(1) Ausbildungsförderung wird gewährt»

1, Deutschen im Sinne des Grundgesetzes ,

«r 4-

2.4 heimatlosen Ausländern im Sinne des Gesetzes über die Rechts
stellung heimatloser Ausländer im Bundesgebiet vom 25. April 
195"* (Bundesgesetzblatt I S. 2 6 9 ),

3 « Ausländem» die ihren gewöhnlichen Aufenthalt im Geltungs- 
bereich dieses Gesetzes haben und als Aöylberecktigt© nach 
§ 29 dgs Äusländergesetzes vom 28, April 1^65 (Bundesgesetz
blatt I S. 353) anerkannt sind*

(2) Rechtsvorschriften, nach denen anderen Ausländern Ausbildungs
förderung zu gewähren ist» bleiben unberührt* . f

§ 9

Ausbildiuigsfox-derung wird gewährt, wenn der Auszubildende für die 
Ausbildung geeignet ist. Dies wird angenommen, wenn seine Leistun
gen, erwarten lassen, daß er das-angestrebte Ausbildungsziel erreicht.

§ 10

Alter

(1 ) Bei Besuch einer schulischen Ausbildungsstätte wird Ausb.ildungs- 
förderuag ab .Klasse 10 gewährt.

(2) Abweichend von Absatz 1 wird Ausbildungsförderung ab Klasse 5 
gewährt, wenn infolge der Entfernung der Ausbildungsstätte vom 
gewöhnlichen Aufenthalt des Auszubildenden

» 1, eine auswärtige Unterbringung notwendig ist,

2» Fahrkosten entstehen.

(5 ) Ausbildungsförderung wird nicht gewährt, wenn der Auszubilden
de bei Beginn der Ausbildung das 30» Lebensjahr vollendet hat,

■ v •' 

\
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es sei denn» v"'' \ ■
* - l -V\

1« daß der Auszubildende die schulischen Voraussetzungen für die 
zu fördernde Ausbildung fm Zweiten Bildungsweg (§ 3) erworben hat,

2 , daß (die Art der Ausbildung oder) die Lage des Einzelfalles die 
Überschreitung der Altersgrenze'rechtfertigt* '

A b s o h n i t t III

Leistungen 

• §  11

• * :■

ünfang der Augbildtm gsförderung

(4 ) Ausbildtmgsförderung” Wird für den Lebensunterhalt und die Aus
bildung gewährt (Bedarf)*

(2) Auf den Bedarf sind Einkommen und Vermögen des Auszubildenden» 
seines Ehegatten und-.seiner Eltern in dieser Reihenfolge anzu
rechnen. -V ';‘S - ::}

(j) Einkommen und Vermögen des Ehegatten bleiben außer Betracht, 
wenn er von dem Auszubildenden dauernd getrennt lebt.

(4 ) Besucht der Auszubildende' nach Erlangung der Hochschulreife an 
einer allgemeinbildenden Ausbildungaetätte des Zweiten-Bildungs
weges (§3) eine wissenschaftliche oder nichtwisseneehaftliche 
' Hochschule» so sind nur Einkommen und^Yermögen des Auszubilden
den und seines Ehegatten anzurechnen.

(5 ) Ist Einkommen oder Vermögen einer Person auf den Bedarf mehrerer 
Auszubildender anzurechnen, so wird es zU gleichen Teilen ange
rechnet. Dies gilt nicht, soweit dadurch der Bedarfssatz des Aus
zubildenden überschritten w. rde«

*) SPD-Alternative * - . : v ,,.. ;■ .....
(4 ) Besucht der Auszubildende eine allgemeinbildende Ausbildungs
stätte des Zweiten BildungsVeges oder, nachdem er die Hochschul
reife an; einer solchen Ausbildungsstätte erlangt hat, eine wissen- 
sohaftliche oder niehtwissenschaftliche Hochschule, so sind nur 
Einkommen und Vermögen des Auszubildenden und seines Ehegatten an- 
zureehnejs.
* • / • -

• ' i. .. . : ' ■ •; ' ■ ; ..



Bedarf für Schüler

(l.) Als monatlicher Bedarf gelten bei Schülern der weiterführ enden 
..'.allgemeinbildenden Schulen und der Beruf sfaeh- und Berufsauf- 
Bauschulen ab Hasse 10 soi(ie bei Lehrlingen5 Anlernlingen und 
Teilnehmern an' berufsvorbereitenden Mainahmen, wtenn der Auszu- 
■ bildende bei seiner Familie wohnt, ’ ^

- ■ 1 h

<(2) Als monatlicher Bedarf galten bei' Schülern der weiterführenden . 
yg allgemeinbildenden. ..Schulen ab Klasse -5, der Berufsf ach- und Bo« 
• ” rufsatifBauschulen .sowie bei Lehrlingen, Isl.eamli und -Teil

nehmern an berufsvorbereitenden Maßnahmen, wettn der Auszubil
dende wegen der Entfernung der AusMldwngsstätt.e- von seinem ge
w ö h n l i c h e n  Aufenthalt ' . . . ...\ •' 1

nicht bei seiner Familie- wohnen kann, DM 320,

2, -in einem Internat, eins* gleichartigen Einrichtung oder ei
ner Pflegestelle untergebraeht werden muß, die tatsächlichen 
Kosten bis zu einer Höhe von..- /

zuzüglich-" eines Taschengeldes: vcto ~
33M 3?0
m  2 0 .

Als monatlicher Bedarf gölten für' Tollwaisen DM 320; sind sie 
in einer Einrichtung nach Satz 1 Sr, 2 untergebraeht? gelten 
die dort genannten Beträge,

(3 ) Schülern.der weiterführeaden allgemeinbildenden Schulen ab Klas« 
se 5, Berufsfaeh- und -Berufsaufbaüschulen sowie Lehrlingen, An
lernlingen und Teilnehmern berufsvorbereitender' Maßnahmen, die 

v_ bei ihrer., J’ami’,ie wohnen, werden notwendige Kosten für die Fahrt 
star Ausbildungsstätte erstattet, wenn sie. M  10 monatlich über
steigen. - ■

(4.)- .Zur .Deckung besonderer Aufwendungen» die mit der geförderten 
..Ausbildung'.in •unmittelbarem Zusammenhang stehen, insbesondere 
• ..bei Ausbildung im Ausland und Internatsunterbringung, kann ■Aus- 
. bildungsförderung .über- die Betrüge nach den Absätzen 1 bis 3 
hinaus gewährt werden, soweit dies zur Vermeidung von Härten er
forderlich ist.

§ 15

Bedarf^für Studierende .
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, ^ 'P \ :
(1 ) M b monatlicher Bedarf gelten hei Studierenden der Wissenschaft- 

liehen und nichtwiesenschaftMohen Hochsehulen, Akademien» In»
genieuraehulea und Höheren Fachschulen, \ t§\, ..

1, wenn der Auszubildende hei seiner Familie wohnt, 3» 290,

2. *. wenn der Auszubildende nicht hei seiner Familie
wohnt, DH 320,

W o h n t  der Auszubildende nicht am Ausbildungsort und entstehen da
durch notwendige Fahrkosten von monatlich mehr als 50, so er
höht sich der Betrag nach Satz t Kr, 1 um <

. . ’ -v \* < . - V ’ ,

(2) Bei Fahrschülern mindert eich der Bedarf nach Absatz 1 um je«
• weile XK 3 0 .  . * •

(3) Erhalten beide Ehegatten AusbilduagsfÖrderung nach den Absätzen 
.1 oder 2 und wohnen sie im eigenen Hausstand zusammen» so gilt 

M s jeden der Betrag» den er erhalten würde» wenn er nicht bei 
seiner Familie wohnte, Absatz i Satz 2 gilt entsprechend.

(4 ) § 12 Abs, 4 gilt entsprechend.

§ 14

Einkommeasbegriff
■m mm «**• am n» »»»»»■>»■ W» *»■» «*» S i  »ir iww«riii.» i>

(l5 Als .Einkommen gelten alle Einnahmen in Geld oder Geldoswert
nach Abzug ■ v- :'WA •

1» der mit ihrer Erzielung verbundenen notwendigen Aufwendun
gen».'- \ 'i

2. der darauf entfallenden Eihkommeasteuer, Kirchensteuer 
und Ergäazuagsabg&be zur Einkommensteuer,

5, der Pflichtbeiträge zur Sozialversicherung und zur Bandes
anstalt für Arbeit oder freiwilliger Aufwendungen zur sozia
len Sicherung in angemessenem Umfang,

Bon SlMPfehmen stehen Ansprüche auf Leistungen in Geld oder Geldes
wert - mit Ausnahme von gesetzlichen Bnterfcaltsansprüchen - sowie 
Anwartschaften gleich, die durch Stellung eines Antrages zu der
artigen Ansprüchen erwachsen können? das gilt nicht, soweit die An
sprüche oder Anwartschaften nicht zu verwirklichen sind oder aus 
Unkenntnis oder aus einem wichtigen Grund nicht geltend gemacht 
worden sind oder geltend gemacht werden.

(2) Bei Einnahmen aus nichtselbständiger Arbeit wird der nach § 9 a 
Satz 1 Br. 1 des Einkommensteuergesetzes vorgeschriebene Pausch
betrag zur Abgeltung der Aufwendungen nach Absatz 2 Satz 1 Nr. 1 
abgesetzt, sofern nioht höhere Werbungskosten im Sinne von § 9 
des Einkommensteuergesetzes nachgewiesen werden. Bei anderes Ein-



nähmen werden als Aufwendungen„die- Werbungskosten i® Sinne des § 9 
des Einkommensteuergesetzes o<pr die Betriebsausgaben im Sinne von 
§ 4 des Einkommensteuergesetzes abgeseist» jedoch mit Ausnahme Vvon ‘ 
erhöhten Absetzungen "und'Sonderabschreibungen» soweit sie die nach 
§; 7 des linkoMeneteusrgesetses.ifaslässigen Absetzungen für Abnutzung 
übersteigen* . • .• 7V

• • : '# \  'V.* A - ' * • ■ ^ *■
» . . . . . :

(5) licht als Einkommen gelten.. . ! '

1. Leistungen» die nach bundes- oder • laadesgeöetzliohen Vor
schriften gewährt werden» um einen Mehrbedarf zu decken* 
dar durch einen' Körperschaden verursacht ist, .

2» 'Leistungen-der vorbeugenden oder nachgehenden. Gesundheits
fürsorge, . ' . ' ' ? , .../. , ■

3» die Grundrente des Beschädigten und die Schwerstbesch&dig» 
tenzulage nach § Ji des Bundesversorgungsgesetses, die. Ben 
tens die in entsprechender Aufwendung der Vorschriften des 

\ Bundesversorgungsgesetzes über die Grundrente des Beschädig»» 
tan und die Schvsrctbesohäd-igtenzulage gewährt werden, und 

■ die Renten, die den Opfern nationalsozialistischer,Verfol
gung wegen einer durch'die Verfolgung erlittenen Gesundheits«

.''Schädigung gewährt werden» M b  z u r 'Höhe des Betrages» dex* in 
der Kriegs-opferyersorgung bei gleicher Minderung der Erwerbs- 
fähigkeit -als Grundrente und Schwerstbeschädigtenzulage ge
währt würde»' sowie ein der■Grundrente des Beschädigten, und der 
Sohweretbeschädigten'zulage nach-de® Bimdesversorgungegesetz 

, entsprechender Betrag» wenn diese -Leistungen nach § 63 des-Bua- 
deeversorgungageaeizes ruhen» . •

4* sonstige Leistungen/ 'deren Zweckbestimmung ihrer Berücksich
tigung als EinkoraaejL. entgegenstoht»

5* tJnterhaltsleistungen der'Bitem des Auszubildenden und sei
nes Ehegatten» es sei denn, daß dieser dauernd von’ihm ge
trennt lebt» **■

§ 15

Berecbnungszeitraum- für das Einkommen des Auszubildenden

,1) Einkommen des-''Auszubildenden» das' in jedem Ealendensonat des 
' Bewilligungszeitraumes (§ 40) regelmäßig wiederkehrt, wird auf 

den Bedarf des Kalendermottats angerechnet» auf den es entfällt,

(2) Ton sonstigen Einkommen,des Auszubildenden, das im Bewilligungs* 
Zeitraum anfällt» wird auf den Bedarf jedes Bhlendermonats des 

- -Bewilligungszeitraumes der Betrag ungerechnet, der sich ergibt» 
wenn die Summe dieses 'Einkommens durch die Zahl der Kalenderao- 
nate des Bewilligunjszeitratuaes geteilt wird»



Anrechnung des Einkommens des Auszubildenden

- ffrr*' - ,
(1) Vom Arbeitseinkommen des Aus zubildenden, bleiben für ihn selbst 

jährlich anrechnungsfrei

1 . bei Schülern weiterführender allgemeinbildender Schulen, 
Berufsfach“ und Berufsaufbauschulen sowie bei 'Lehrlingen, 
Anlernlingen und Teilnehmern berixfs vorbereitend er Maßnahmen,

T. . :• ' * . ■' m  6 0 0
2, bei anderen Auszubildenden, . ^

.* - \

%
Einkommen aus Vermögen ist bis zu BM 500 dem Arbeitseinkommen
gleichzustellen« . . .

(2) Vom, Arbeitseinkommen des-Auszubildenden bleiben jährlich an
rechnungsfrei, _ ; ‘

1 . für den Ehegatten des Auszubildenden, ' DM 5 »600,

2, für Jedes Kind des Auszubildenden, BM 1.800,

Biese Beträge mindern s i c h xm Einkommen des Auszubildenden, des 
Ehegatten und des Kindes^ das dazu bestimmt ist oder üblioher- 
oder zumutbarerweise dazu verwendet wird, den ^nterhaltsbedarf des • 
Ehegatten und der Kinder des Auszubildenden zu decken. Als Kinder 
werden die in § 2 Abs. 1 Satz 1 Br. 1 bis 6 des Bundeakindergeld- 
gesetzes bezeichneten Persongzf; berücksichtigt, 1

• - -je- •

§ 17

Berechnnngszeiträum für das Einkommen der Eltern und des Ehegatten

(1) Für die Anrechnung des Einkommens der Eltern und des Ehegatten 
des Auszubildenden sind die Einkommensverhältnisse des Kalen
derjahres vor Beginn des BewilligungsZeitraumes (§ 40)» für den 
Ausbildungsförderung beantragt ist, maßgeblich.

(2) büßt sich dieses Einkommen noch nicht feststellen, so wird un
ter Berücksichtigung der glaubhaft gemachten Einkommensverhält- 
nisse tlber den Antrag entschieden, Ausbildungsförderung wird 
insoweit unter dem Vorbehalt der Rückforderung gewährt.

*) la Ergebnis bedeutet dies unter Berücksichtigung der Werbungskosten
pauschale Sätze in Höhe von BM 100 bis 125«



(3) Wird glaubhaft gemacht* daß das? Einkommen in dem Bewilligungs
sei trau® } für den die Gewährung von -Ausbildung®forderung 'in Be
tracht kommt* voraussichtlich wesentlich niedriger sein wird als. 
das nach Absatz 1 oder- 2 maßgebliche Einkommen* so wiiä-\das vor
aussichtliche Einkommen dieses Bewilligirngszeitraumss/Zugrunde
gelegt. Ausbildungsförderung^-wird insoweit unter deö Vorbehalt 
dar Rückforderung gewährt. V !

(4) Als Monatseinkommen gilt ein Zwölftel das Jahrseinkoimaena.
*

§ 18
' '' V: ' . " I ■ ; ■ . *

Anrechnunĝ dss ̂Einkoafflienŝ der und̂ dea I

(1 ) Es bleiben jährlich anrechnungsfrei

1 , vom Einkommen der Eltern, sofern sie nicht geschieden < - 
sind oder dauernd getrennt leben, 8 ,4 0 0 ,

■*^~^';~TöSr~Ei5KoÄen''”e3Sei'alleinstehenden oder dauernd
getrennt lebenden Suternteils oder des Ehegatten, DM 5 »520,

Der Freibetr&g von. JM 5 « 5 2 0 gilt such für den lltemieil, der 
mit einer Person 'verheiratet ist, die nicht in Eltern-Kind- 
Beziehung zum Auszubildenden steht.

(2) Haben beide Elternfeile Arbeitseinkommen, so erhöht sich der 
Freibetrag nach Absatz- 1 Satz 1 Sr, 1 um das Einkommen des El
ternteils mit dem niedrigeren Einkommen, jedoch höchstens um

m  1.3 2 0 . v . • '■ ■ I \ -, .

(3 ) Die Freibeträge des Absatzes 1 erhöhen sich

1 , für jedes Kind-und den Ehegatten des Einkosasensbezlehers» 
wenn sie in einer Ausbildung stehen, di© nach diesem Gesetz 
oder nach anderen Torschriften entsprechend gefördert werden

- kann, um . Ä* 6 0 0 ,

2 . für andere Kinder und für weitere nach dem bürgerlichen 
Recht Unterhaltsberechtigte,

&) die das 14. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, um
je ■ ' BM 1 ,9 2 0 ,

b) die das 14. Lebensjahr vollendet ‘haben,, um je KM 2,880,

Biese Beträge mindern sich um die Einkünfte des Kindes, des Ehegat- - 
ten oder des sonstigen ünterhaltsberechtigten, die dazu bestimmt sind



odaie üblicher«' öder z^uthsrerweise dazu verwendet werden» deren 
/'^tesÄltsbedarf-^-decäcenj das ||Lit. in den Fällen des Satzes,1 Ir. 1 
jedoch. nur» soweit dis-.Einkünfte "die nach den .§§. 12 und 
tjeaefet. konsenten ^darfssätze übersteigen* _ - \ V \ y

. «*• * y .• ■ -k’ . . '" ■ \ i-.\ ;

. (4) B&s die lreibetr%e nach den Absätzen 1 M s  3 übersteigende 
linko»men der Eltern und des Ehegatten bleibt zu 2 5 v.H. an« 
rechnungsfrei.. 2er Yomhundsrisatz erhöht sich um 5 für>3$4&ß 
/Kind, für das ein Freibetrag nach Absatz 3 gewählt uifd*

■(ä) Als linder vrerden die i„- § 2 Abs. 1 Satz 1 des Bundeskindergeld*» 
gesetzes beaeiclaaeten Personen berücksichtigt.

(€) Sur YermMdüng unbilliger Härten kann abweichend von den vor« 
stehenden Torsöhriften ein weiterer Seil des Einkommens an-, 
reohnuaysfrsi bleiben. . v -y : .

• ■ : 1 ' § 19 . ■. 4 ...;

'Abrechnung des YeraSgens
- •**•**»***««& «m «». t«ft «i»«o «£»* -«*-***w*MW«j,*»«!«

fas verwertbare Yeteäghn des Auszubildenden, seiner Eltern und 
r,eines' Ehegatte» wird, auf 'den' Bedarf aagerechaet, soweit ohne die« 
hb Anrechnung; die ;^e>rÄ3img von ÄusMldtmgsförderung offenbar nicht 
gerechtfertigt wärei Bas Häher© bestimmt die Bundesregierung durch
■2:>ö72böVßro3̂ sung'mit-%istifflSann3feg;̂ deö Sundasrates. ly  , : i ' r

§20

Atroassung der Bedarfs Sätze und Freibeträge

,01 die Bedarf0 Sätze und Freibeträge Yeranderungen des Lohn- und 
freiegefügea aazu^assea sind, prüft der zuständige Bimdeeainisier»' 
Th? hat über das Ergebnis seiner Prüfung im Abstand von höchstens
• zwei waM8n,'d^’v^ir^;^(§ 53) zu berichten.

•|llpy, •. | y  , § 21 •

-* . 'Förderungsarten . *
I,. f % , m,. « *. "* ■* ' .y ,

(1) iuabildiui^sfördejnmg' wird in vollem Umfang als Zuschuß gewährt

^^-.Alternatives f '-y ■'• ; . _ - -y •• V ••

C4.):. Tom - Einkommen, der Eltern und des Ehegatten, das die Freibeträg© 
hach den Absätzen 1 bis 3 übersteigt, bleiben 5 v.H. für jedes Sind 
atnsdchnungefrbi, für das ein Frei,betrag naoh Absatz 3 gewährt wird.



s .*
1. Schülern von ’ '■ "

. ; . ■ . . . *v; . ... c ,, . ' - . \

a) weiterführenden Allgemeinbildenden Schulen,

b) Berufsfachschulen, Berufsaufbauschulen u^d-fach-
• schulen, -M-:':

c) allgemeinbildenden Ausbildungsstätten des Zweiten 
Bildungsweges,

2» Lehrlingen» Anlernlingen und Teilnehmern: berufsvorbe- 
reitender Maßnahmen, * .

5 . Praktikanten, die ein Praktikum im Zusammenhang mit dem. 
Besuch der in Br. 1 genannten Schulen leisten müssen.

(2) Ausbildungsförderung wird den Studierenden an wissenschaftlichen 
und nichtwissmschaftlichen Hochschulen, Akademien, Ingenieur
schulen und Höheren Fachschulen zu zwei Dritteln als Zuschuß,
- im übrigen bis zu dem Betrag von DM 3.000 als Darlehen gewährt. 
Dieses Darlehen ermäßigt sich auf einen Betrag von DM 2*000» 
wenn.-der Auszubildende die1Ausbildung mit Erfolg abgeschlossen 
hat . ■

(3) Abweichend von den «Absätzen 1 und 2 ist Äusbildungsförderung
als Darlehen* zu gewährten ,’H  ■" H-'fV '

1. für die Ausbildung eines Deutschen, der seinen gewöhnlichen 
Aufenthalt im Ausland hat» an einer dort gelegenen Ausbil
dungsstätte (§ 6 Abs. 2)?

2. für eine weitere Ausbildung nach Abschluß einer ersten be- 
rufsqualifizierenden Ausbildung, es sei denn, daß die Vor
aussetzungen des § 7 Abs.,;2 Satz 1 gegeben sind‘?(§ 7 Abs. 2),

3« fük.eine andern-. Ausbildung' nach Abbruch einer Ausbildung - 
aus wichtigem Grund (§7 Abs. 3)*

4 . für eine. Ausbildung» die erst nach Vollendung des 30. Le
benswahres begonnen wird» es sei denn', daß die Voraussetzung 

•.v-:? des | 10 Abs. 5;Hr.. .1 gegeben ist (§10 Abs. 3)»

. 5 * für eine * Kochstförderungsdauer infolge einer Ausbildung im 
Ausland überschreitenden Ausbildung (§ 23 Abs. 2 Hr. 2).

Ausbildungsförderung kann in diesen Fällen auch ganz oder teilwei
se als Zuschuß gewährt werden» wenn die besonderen Umstände des 
Einzelfallesi insbesondere die Leistungen des Auszubildenden» die 
Förderlichkeit der Ausbildung für den angestrebten Beruf oder die 
Höhe der bereits als Darlehen gewährten Äusbildungsförderung, dies 
rechtfertigen*

(4 )’ Abweichend von Absatz 2 wird Äusbildungsförderung nur als Dar
lehen gewährt, wenn die Höchstförderungsdauer wegen des erstmali
gen HichtBestehens der Abschlußprüfung überschritten wird (§23 
Abs. 2 Hr.-3j__

V
V
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(5) Darlehen nach den Absätzen 3 und 4 dürfen den Gesamtbetrag von 
IM 6.000 nicht übersteigen, es ..sei denn, daß sie für eins, wei
tere Ausbildung im Sinne des^§. 7 Abs. 2 Sata 2 gevähri|/#%c'dea.

§ 2

ßarletoshedinlrangea

(l) Bas Barlehn ist nicht „u verzinsen.

(2) Von des Barlebnsaehaer wird eia einn&liger BakösteaheitrAg in 
Höhe von 3 v.H. der zurückzuzahlenden Bariehnseumme erhoben, 
der nach Beendigung der PÖrderung dem Barlehnsbetrag hüsiuge-
reohnet wird. .• '

• • ■ • V, '  . « v •' ;  »

(5 ) Abweichend von Absatz 1 ist das BarleM mit 6 v.H* für das
Jahr zu verzinsen, wenn der Barielbnönehsier mit der Rückzahlung 
•in Verzog gerät. Aufwendungen für die (^Itendaachtuag der 3)ar^' 
lebnsforderung sind hierdurch nicht abgegolten.

(4 ) Bas Bärlehn ist in monatlichen -Raten von DM 30 zurückzuzahlen. 
Die erste Rate ist drei^ahre nach Beendigung der Ausbildung
zu leisten. • V'- ■ -• ' -

-i. § 2 5 -
•- i: «

k: . "• ’

Förderdngsdauer v \*
\ :.tn

(1) Ausbildtingsförderung wird für die Bauer der Ausbildung - ein
schließlich der vorlesungs- und unterrichtsfreien Zeit - ge-

. währt» bei des Besuch der in § 2 Abs. 1 Hr. 3 bis 5 bezeichne
st en •Ausbildungsstätten Jedoch nicht über die Zeit hinaus, in . 
der das Erreichen des Ausbildungsziels zusutbar ist (HÖchst- 
fÖrdenmgsdauer). ■ ' _ ; \

(2) Barüber hinaus wird für eine angesessene Zeit Ausbildungsför
derung gewährt, wenn die Höchstförderungsdauer

a 1. aus zwingenden Gründen,

2. infolge einer Ausbildung im Ausland,

5« infolge des erstmaligen Hichtbestehens der Abschlußprüfung

überschritten wird,

•. >: 
■ %
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(3 ) AusbildungsJördsrung- w-ird 7 0 a Beginn, des Intragsasonsts, f-ruhesiens 
jedoch v o m  Beginn, des -Monats"an, in des die Ausbildung auxî e- 

. nosaöen wird, gewährt.

(4 ) Die .Bundesregierung Bestirnt durch RechtsVerordnung mit Zustim
mung .des Bundesrats unter. 'Beröcksi'chtigung der^Ausbildungs- und 
PrüfxmgsOrdnungen für jede Ausbildung die Höchstförderungsdauer.

§ 2 4'

If2HäSE22SSääBSt~.ä2i~Ä3iS»äl^2SS-i2-.4'2Siä5'd

(1 ) Für eine Ausbildung im Ausland nach § 6 Aha.. 1 wird AusMldungs

übliche
Ausbildungszeit ahgereclmet wird.

(2) Darüber hinaus wird heiss Besuch wissenschaftlicher Hochschulen 
Ausbildungsförderung für ein weiteres Jahr gewährt, wenn das 
Auslandsstudium Für den Auszubildenden von besonderer Bedeutung 
ist.' - ■■..•■..

§ 2 5

L.j/' V V
\\ . . .

Übertragbarkeit des Anspruchs

Der Anspruch auf Ausbildungsförderung kann nicht gepfändet, ver
pfändet oder abgetreten werden.

§ 26

Mckzahlungspf licht

(l) Haben die Voraussetzungen für die Gewährung der .Ausbildung?-., 
förderung anhkeinem Tage des^Kalendermonats, für. den die Aus~ 
bildungsförderung gewährtworden ist,"1 Vorgelegen, so ist die 
Ausbildungsfärderung insoweit zurückzuzahlen, .als- j.-'/-.

1. der Auszubildende die Gewährung dadurch herbeigeführt-hat, 
daß er vorsätzlich oder grobfahrlässig falsche oder unvoll
ständige Angaben gemacht oder eine Anzeige nach § 4 2 unter
lassen hat,

/"

/
-  18 -
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2. der Auszubildende gewußt oder infolge gröber Fahrlässig
keit nicht gewußt hat, daß die Voraussetzungen für die 
Gewährung von Ausbildungsförderung nicht erfüllt waren, 
oder .' y >  .

3. der Auszubildende nach der Bewilligung der Ausbildungsför
derung Einkommen im Sinne jies § 14 erzielt hat, das bei Y ̂  
der Bewilligung der Ausbildungsförderung nicht herücksich-\ 
tigt worden ist*

(2) Soweit der Anspruch auf Rückzahlung nicht freiwillig erfüllt 
wird, werden zurückzuzahlende Beträge wie Gemeindeabgaben 
eingezogen.

■ ' *' ■ ■- ‘ • § 29 :
fe ' •  ̂ .....'

* • ■ .
tll?erXeitting ron 0nt#rhaitsaasp3:üdhieii
•’ " • • % •: '

• - \ ■

• V. • . - . ■ ‘ • ‘ '■ ■ ; '■

(1} Hat der Auszubildende für die Zeit, für die ihm Ausbildungs- 
' förderung gewährt wird, gegen seine Eltern oder seinen Ehe

gatten einen Anspruch auf Leistung eines ihm nach den Vor
schriften dieses Gesetzes auf den Bedarf anzurechnenden Unter- 
haltabaträges, so;kann das Amt für AusbildungafÖrderung den 
Übergang dieses Einspruchs auf den Bund in Hohe seiner Aufwen
dungen ^.urch schriftliche Anzeige an den Verpflicht dienv be
wirken.

(2 ) Die schriftliche Anzeige bewirkt den Übergang des Anspruchs 
für die Zeit, für die denTAüszubildenden die Ausbildungsför
derung ohne Ünterbröchung.gewährt wird} als Unterbrechung gilt 
ein Zeitraum von mehr als Äwei Monaten. Der Übergang ist nicht 
dadurch ausgeschlossen, daß der Anspruch nicht übertragen, \ 
verpfändet oder gepfändet werden kann.

(3 ) Für die Vergangenheit können Eltern und Ehegatte *#) des Auszu
bildenden außer unter den Voraussetzungen des bürgerlichen 
Rechts nur in Anspruch genommen werden, wenn ihnen die Gewäh
rung der Austildungsförderung unverzüglich schriftlich mitge
teilt worden ist.

*)Ergänzungs CDü/CSÜ

(1 a) Hat der Auszubildende für die Zeit, für die ihm Ausbildungs- 
förderung gewährt wird, einen TMt erhalt sam Spruch gegen seine 
Großeltern, so kann das Amt für Ausbildungsförderung den Übergang 
dieses Anspruchs auf den Bund bis zur Höhe seiner Aufwendungen 
durch schriftliche Anzeige an den Verpflichteten bewirken. Die §§ 
18,.19 gelten entsprechend. •

**^ Ergänzung-* CDlf/CSTJ "und Großeltern",
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!\" • \

(4) Widerspruch und Anfechtungsklage gegen den Verwaliungsakt, dar 
den Übergang des Anspruchs bewirkt, haben keine, auf schiebende
Wirkung*

(5) Der Anspruch ist vom Zugang der Überleitungsanzeige an mit 6
v»H. zu verzinsen.

§ 30

Überleitung vori1 öffentlich-rechtlichen Leistungsansprüchen

(1) Hat der Auszubildende für die Seit, fürvdie ihm Aushildungs- 
fÖrderung gewährt wird, gegen, einen Träger•der SozialverSiche
rung, einen offentlich~rechtliphen J)ienstho3?rn_ oder eine Öffent«

___ JLinî xechiliche'rŜ aa»e-'Arfs-pruelr*'Sil:fk“'eine"“XieXitmg, die” auf den
Bedarf anzurechnen ist, ■ so ken n das Asat für' Aasbildungsförde
rung den Übergang dieses Anspruchs auf den Bund in Höhe seiner 
Aufwendungen durch schriftliche Anzeige an den Verpflichteten 
bewirken* • . •

(2) § 29 Abs» 2 und 4 ist anzuwenden*

A b c h n i i t V 

!Organisation *

i
kf*- \  \
\ "W

§ 31

Beaufi&gung der Bundesamttalt nr für r.nArbeit

(1) M e  Bundesanstalt für Arbeit, führt dieses Gesetz nach fachlichen 
Weisungen des Bunde’efldnieters für Familie und Jugend durch»

(2) Bei der Durchführung dieses Gesetzes führen die Arbeitsämter die
Bezeichnung "Amt’ für Ausbildungsförderung". - _

Mitwirkung der Aushildungsstätten ■
<m> **» *****» *& • «tu «1* m Zr****n* %**<•«. «**«*»* ««»••> *s» m * «m m m«*»»** tm  «* ««?

Soweit Ausbildungsstätten nach den Vorschriften dieses Gesetzes gut-



achtlich Stellung zu nehmen haben, kann das Verfahren durch Lan
desrecht geregelt werden.

Beirat für

(1) Bei dem zuständigen Bundesministerium wird ein Beijeat für Aus
bildungsförderung errichtet.

(2) Sem Beirat gehören an

1• fünf Vertreter aus dem Schul-, und Berufsausbildungswesen - 
auf Vorsciäag der Länder,

2. drei Vertreter aus dem Kreis der Auszubildenden und ihrer
Eltern - auf Vorschlag der Länder, > ,

5* ein Vertreter der Bundesanstalt für Arbeit - auf deren Vcr- 
• ; schlag, ... • 'f

4. je ein Vertreter der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer - 
, auf Vorschlagder jeweiligen Spitzenverbände,

5» ein Vertreter aus dem Bereich der Wirtaohafts- und Sozial- 
wiesenschaften' - a u f  Vorschlag der Westdeutschen Bektoren- 
kcaferenz. - ■- •

(5) Di© Mitglieder des-Beirata werden durch den zuständigen Bundea- 
minister für die Dauer von vier Jahren berufen.

P ' : : ■ . </ •

§ 5 4  ■ y

Aufgaben des Beirats

.. v ;■>. ,■ • .. _ . ■ ; _ ; ' " ... .. - •• •' '

(1) Der Beirat unterbreitet dem zuständigen Bundesministerium Vor
schläge für ‘ :

1. die Durchführung dieses Gesetzes,

2. die weitere Ausgestaltung der gesetzlichen Regelung der in
dividuellen Ausbildungsförderung.

(2) Der Beirat nimmt zu dem Bericht des zuständigen* Bundesaiinisteriums 
über die Anpassung der Bedarfssätsse und Freibeträge (§ 20) Stel
lung. Diese Stellungnahme ist mit dem Prüfungsbericht durch den 
zuständigen Bundesminister dem Bundestag und dem Bundesrat zur 
Kenntnis zu bringen.

-  21
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Yerfahren

§ .55

Örtliche•Zuständigkeit y  s - \
C  A' \ • 
v - ' v ;a

VA
(1) Für die Gewährung der Ausbildungsförderuag ist das M t  für 

Ausbildungsförderung zuständig, in dessen Bereich die Eltern 
, des Auszubildenden oder, v/e-nh nur noch eia Elternteil lebt,

dieser den gewöhnlichen Aufenthalt haben* ’ ■'
te. . '.■■■■; •, ,:'i - - v -

(2) Ist der Auszubildende verheiratet, leben sein© Eltern nicht 
mehr oder haben eie ihren gewöhnlichen Aufenthaltsort ,nicht in 
dem ■Bezirk'desselben Mies ft&; Ausbildungsförderung, so ist 
das Amt für AusbildxmgsfÖrderung zuständig, in dessen Bereich 
der Auszubildende seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat*

(3) Für die Gewährung von Ausbildungsförderung an einen Deutschen, 
der seinen gewöhnlichen Aufenthalt im Ausland hat und dort ei~ 
ne Ausbildungsstatte besucht, ist das Amt für Ausbildungsförde
rung in Bonn zuständig«

1 56

Antrag
<mt «tot «*» fei '4m» Sr*,

(1) Ausbildungsförderung wird auf schriftlichen Antrag gewährt >}

(2) Der.Antrag ist an das örtliche zuständige Amt für Ausbildungs- 
förderung zu richten. Dem Eingang des Antrages bei diesem Amt 
steht der Eingang bei einer anderen deutschen Behörde gleich«

(3) Der Antragsteller hat die zur Feststellung des Anspruchs erfor
derlichen Tatsachen anzugeben, die'Beweismittel'zu bezeichnen, 
sowie auf Verlangen Urkunden, insbesondere Zeugnisse und gut- 

* aohtliche Stellungnahmen (§38) zu beschaffen bzw. vorzulegen«

*) Ergänzung: SFBs '
(1 a) Hat der Auszubildende -das 18« Lebensbahn vollendet, so kann 
er den Antrag'ohne Zuetinnung,̂ ± ä ^ * ig^etzliöhm VSTtTeters stellen.

./ " r -

\
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§ 37
■ . *V'' " "

Ermittlxmgea« Amtshilfe. iustamftsoflicht

(1) Bas Amt für Ausbildungsförderung trifft die Feststellungen, die
zur Durchführung dieses Gesetzes erforderlich sind} eidliche Ver
nehmungen sind ausgeschlossen« . .

(2) Di© AusMldungsstätten und Prüfungshehörden gehen die nach § J3
erforderlichen gutachtlichen Stellungnahmen ah. *

* -** . • %

(3 ) Behörden und fräger von Sozialleistungen leisten den Ämtern für 
Ausbildungsförderung Amtshilfe. Die Fin&nzbehörden erteilen Auskünfte 
über die BinkröEsaena- und TermögensverMlinisse des Auszubildenden,
seiner Eltern „und seines Ehegatten, soweit die Durchführung des Ge- ^
Betzes es erfordert, w

(4 ) Die Eltern und der Ehegatte des AuszuMMenden sind* verpflichtet. ---
dem Amt für Ausbildungsförderung auf Verlangen Auskünfte- zu erteilen
und Urkunden vor zulogen, soweit die Durchführung dieses Gesetzes es
erfordert. -

(5) Sie Arbeitgeber des Auszubildenden, seiner Eltern und seines Ehe• 
gatten sind verpflichtet, auf Verlangen dieser Personen Bescheini
gungen über deren Arbeitslohn- und' auf der Lohnsteuerkarte eingetragene»., 
steuerfreien dahrefbetrag^auszustellen und atif Verlangen des Amtes
für Ausbildungsförderung Auskünfte zu erteilen und Urkunden vorzu
legen, soweit die Durchführtmg dieses Gesetzes es erfordert.

; ■

‘ -.»V ■ ... • . . '

Feststellung der Eignung - ; 1

fl) Bei Beginn der Ausbildung &£lt der Auszubildende als- geeignet 
(§ 9)» wenn er. die Voraussetzungen für die Aufnahme An die Ausbildung' 
statte erfüllt. Aus wichtigem Grund kann das Amt für Ausbildungs
förderung eine gutachtliche Stellungnahme der Ausbildungsstätte, die
der Auszubildende besuchen will, einholen. •

(2) Für das dritte, fünfte und siebente Ausbildungsjahr wird Aus
bildungsförderung nur gewährt, wenn der Auszubildende jeweils Zeug
nisse vorlegt, aus denen sich seine Eignung (§9) ergibt. Aus wich
tigem Grund, insbesondere wenn er Zeugnisse nicht voranlegen vermag, 
hat der Auszubildende auf Verlangen des Amtes für Ausbildtmgsförderol-- 
eine gutachtliche Stellungnahme über seine Eignung (§ 9) von der Aus 
bildungsstätte beizubringen, die er besucht. ' .-.,J.

(3) Beantragt der Auszubildende AusbilduagsfÖrderung nach Beginn der
Ausbildung, • so gelten die Absätze 1 und 2 entsprechend. .. ' - ,



(4 ) Ausb i 1dungsförderung nach § 6 Abs. 1, § 7 Abei 2 Satz"2, Abs; 3 
und § 24 Abs» 2 k a m  das Akt für AusMMufegifördernag ,nur\ gewähren *
wenn der Auszubildende eine gutachtliche Stellungnahme. der Ausbildüngs- 
stätte beibringt, die er Maker besucht hat oder im Fall deis _§ 7 Abs»
3 künftig besuchen will.

(5) Vor Entscheidung über die Gewährung von AusbildurigsfÖrderung nach
§ 23 Abs« 2 Kr. 3 holt das Amt für Ausbildttagsforderung eine gutacht
liche Stellungnahme der Prüfungsbehörde darüber ein; ob die Leistungen 
erwarten lassen* daß der Auszubildende das AusMldüngsziel bei einet 
Wiederholung der Prüfung erreicht. ,

(6) Ten der gutachtlichen Stellmgaahme .einer .Ausbildungsstätte oder 
Prüfohgsbehörde kann das Amt für Ausbildungsförderung nur aus wichtigem

* Grunds der dem Auszubildenden schriftlich mitzuteilen ist, abweichen.
, - 'üü, * . . " ' -

39 • ; 'i
> . . V I. .

Förmlicher Bescheid

■ - Die■ Bntseheidung-uiber ' den Antrag ist" dem 1 Antragsteller schFif trich ..
mitzuteilen«:

' ' ■ - ^  ■§ 41

; - l ' v ;

Der Auszubildende ist verpflichtet, Änderungen der Tatsachen, die für 
die Ausbildo-ngsförderung-maßgebend sind, unverzüglich dem .Amt für 
Ausbildungsförderung anzuzeigen« "\j l-.\

§ 42

Änderung des Bewillignnggbegehendes

Indem sich die für die Gewährung der Ausbildungsförderuag maßgeb
lichen- Verhältnisse im Laufe des Bewilligungsseitraumes, so wird der 
Förderungs betrag tos dem Kaleh&ermomt an geändert, von dem an eine 
Änderung um wenigstens 10 Deutsche Mark gerechtfertigt ist.

■' . , §40

.. BewilligongsZeitraum und Zahlweise

(!) lusbildmgöförderung. ist in der" Pegel für eia Jahr zu bewilligen

(2) Sie ist monatlich im voraus zu zahlen.

r ~
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.{5} 'Eönneh'&ie zur Entscheidung übet den Antrag erforderlichen Fest
stellungen nicht;rechtzeitig gesoffen.werden, so kann .für drei-Monate 
Ausbildnsgsfbr&erung bis -zw? Höhe*-von- 250 Deutsche Hark monatlich nnte>
.dem Vorbehalt:der ESökforderung gewährt werden* ' fcr- > •

(4 } Forderungsbeträge unter '10 DM;werden nicht gewährt.

(5)- Inszusahlende' Beträge' sind' auf; volle-. Putsche Mark aufsurun&en.

' ' " § 4 3" , * V > , ' . ; ' '

; Geheiffihaltungsnflicht ' .

(1) Wer eia frgades GeBer.äiis, .das .iha'ia seiner Eigenschaft als Mit
glied eines Organs oder 'Bediensteter der Bundesanstalt bei seiner Tätig 
bait auf .tesri .diesen'töesetzes■ hekh.mtgeworden ist, unbefugt offenhart» 
■ulrd &it. dsfät;^tis bis' zu eiaete da.hr und mit Geldstrafen oder mit einer
dieoor Strafen bestraft: ... - . , . :V  1

(2 ) Handelt der Tater gegen Entgelt-■oder in -der Absicht, sich oder 
efcroii' anderen au bereichern oder einen anderen su schädigen» so ist

bis au^-swei Jahirönj daneben kann- auf* Geldstrafe -
ernannt ̂ werden. Ebenst wird heßtraft,.. wer-' ein fremdes Geheimnis» 
namentlich ©in. Betriebs^ oder Cteschäftsgehetconis,. das ihm unter den 
voraussststögen des.. Absatzes 1 fetiähtgeworden ist» unbefugt ver
wertet-,' ’ '• *«. . ^

( 3 )Die..-Tat wird nur auf Antrag, des Verletzten verfolgt.

; f W :r -

Qr tbr-mggM d r  xgke i t en

V ; OrOnwM 

1
«^widrig handelt, war vorsätzlich oder grob fahrlässig

entgegen § '3 7 ' Abs * -4 -©der 5 ' eine' '-Auskunft nicht» nicht richtig 
oder nicht vollständig erteilt oder eine .Urkunde nicht vorlegt,

.'.' 2®''entgegen .§ 37 'Abs# 5 eine Bescheinigung nicht, nicht richtig 
baer • nicht vollständig' ausstellt,

î̂ .in..§' 4 1 vorgeschriebene Anderungssnzeige nicht richtig, 
.nicht .vollständig oder nicht unverzüglich erstattet.

\i) Dä.e ^3JfeuQ.gstfi&igkeit kann mit einer Geldbuße geahndet werden.

■Geldbußen, wie Gemeiadeabgaben

'•'M) :v-f^a?‘̂9iSsb©hörden. im Sinne des § 36 Abs. 1 Kr. 1 des Gesetzes 
■:-^r-Xatnluhgs*fidrigkeitea sind die .Ämter für Austildungsförderung.
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K b s t e n t

§46

An fT m ixm u m  der Hit toi durch, den Bund

,!SSS%

i m
■ »I; - -t ■ ; i

(l)'.T>is Aufwendungen, dl© der Bundesanstalt für Arbeit bei der Duroh- 
fuXnrhdg dieses Gesetzes entstehen,; trägt der Bund. '

(2) Der Sund erstattet die Yerwaliungskoaten» die der Bundesanstalt 
aus der Durchführung dieses Gesetzes entstehen, in einen Pauschalbe
trags der zwischen der■Bundesregierung und der Bundesanstalt verein
bart wird.

45 ■

Rechtsweg

F ü r  Öffentlich-rechtliche Streitigkeiten aus diesem.Gesetz ist der Yez
mltuhgsreehisweg gegeben»

A b s c h n i t t  ¥1X1 

ScbluSvorschrifi

A b g r e n z u n g  zvar Tuberteaionehllf»

S:V

Ausbildungeforderung nach diesem Gesetz"wird nicht gewährt, wenn der 
Auszubildende einen Anspruch auf Hilfe zur Eisigliederung in das 
Arbeitsleben im Rahmen der TüberkalosekiXfe hat (§. $0 des Bundes- 
sozialhilfegesetzes}.

§ 49

Berlin-Klausel

Dieses Gesetz gilt nach Maßgabe des § 13 Abs» 1 des Dritten Über- 
leitungegesetzes vom 4« Januar 1952 (Bundeegesetzbl« IS. l) auch im 
Land Berlin. RechtaVerordnungen, die auf Grund dieses Gesetzes er
lassen werden, gelten im Land Berlin nach § 14 des Dritten Überleitungs- 
gesetses. • " : j'

V ' U



(l) SPas 8®««ts mn W  1!?70 ia XjesMft, eovoit es die ßo*. 
'**& voss&efrt für

1# isSÄsa'tws w»4%e»fü3wj«päW*41^ S<ü»^e* :iü£
•* ^s»«s ttf ,

I« IMfcASit ,wai a|lfsa«taMi^aad«i luefcn Äöafisst&tteö i» m & m
lllfe^es&gea -|| '3 )», * ' . - •
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